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Kurztitel 
 
Überplanmäßige Auszahlung für das Vorhaben "Umgestaltung Domplatz" 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Für die Investition „Umgestaltung Domplatz“ (I 116161021, KST 61660100) wird eine 
überplanmäßige Auszahlung 2012 in Höhe von 995.000 EUR beschlossen. 
 
Die Deckung dieser überplanmäßigen Auszahlung erfolgt aus dem Vorhaben 
„Hochwassernachsorge/Ostelbien“ (I 101131006/KST 11310000) in Höhe von  
790.000 EUR aus der übertragenden Auszahlungsermächtigung 2011 und in Höhe von 205.000 
EUR aus dem Haushaltsansatz 2012. 
 
Der Maßnahme „Hochwassernachsorge/Ostelbien“ sind die finanziellen Mittel in Höhe von 
insgesamt 995.000 EUR in den Jahren 2013 (75.300 EUR) und 2014 (919.700 EUR) aus den 
veranschlagten Planansätzen des Domplatzes wieder zuzuführen.  
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Finanzielle Auswirkungen  (Umgestaltung Domplatz-Innenfläche) 
 
Organisationseinheit  6166 Pflichtaufgabe  X ja  nein 
 

Produkt Nr. Haushaltskonsolidierungsmaßnahme 
        51102019  ja, Nr.  X  nein 

Maßnahmebeginn/Jahr Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt 

           2012 JA X NEIN  
 

A. Ergebnisplanung/Konsumtiver Haushalt 

Budget/Deckungskreis: 
TH 6 / TB 6166      
DK   AFA / DK Sopo 

 

I.  Aufwand - Afa 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
      
     
     
Summe:  

 

II. Ertrag (inkl. Sopo-Auflösung) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
     
        
Summe:  

 

B. Investitionsplanung 
Investitionsnummer:  
Investitionsgruppe:      

 

I. Zugänge zum Anlagevermögen (Auszahlungen - gesamt) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
      
    
Summe:  

 

II. Zuwendungen Investitionen (Einzahlungen - Fördermittel und Drittmittel) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
      
    
Summe:        

       

III. Eigenanteil / Saldo 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
      
    
Summe:  
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IV. Verpflichtungsermächtigungen (VE) 
davon Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 

veranschlagt Bedarf 
gesamt:                
2012                  
für        
2013      
Summe:  

 
V. Erheblichkeitsgrenze (DS0178/09) Gesamtwert 

 bis 60 Tsd. €  (Sammelposten) 
 > 500 Tsd. €  (Einzelveranschlagung)  

  Anlage Grundsatzbeschluss Nr. 0587/08/1 
  Anlage Kostenberechnung 
 > 1,5 Mio. €  (erhebliche finanzielle Bedeutung)  

  Anlage Wirtschaftlichkeitsvergleich 
  Anlage Folgekostenberechnung 

 
C. Anlagevermögen   
Investitionsnummer:     Anlage neu 
Buchwert in €:    NEIN    
Datum Inbetriebnahme:      

 
Auswirkungen auf das Anlagevermögen 

bitte ankreuzen Jahr Euro Kostenstelle Sachkonto 
Zugang Abgang 

      
 
 
Erläuterung zum Finanzierungsblatt  
Maßnahme: Umgestaltung Domplatz 
 

              
Anlage zu V. Erheblichkeitsgrenze (DS0178/09) 
 
Folgekosten: Es entstehen keine Folgekosten, da Anlage bereits im Bestand. 
  
             
 
 

federführendes(r)   
Amt/Fachbereich 66 

Sachbearbeiter 
 
Simone Krull 

Unterschrift AL / FBL 
 
 Thorsten Gebhardt 

 
Verantwortliche(r) 
Beigeordnete(r)  VI Unterschrift Dr. Dieter Scheidemann 

 
 
  
Termin für die Beschlusskontrolle     04.10.2012      
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Begründung: 
 
Die finanziellen Auswirkungen für die Umgestaltung des Domplatzes wurden mit der DS0090/11 
dargestellt und verändern sich durch die überplanmäßige Auszahlung in den Jahresscheiben. 
 
Die Umgestaltung des Domplatzes ist mit einem Gesamtwertumfang in Höhe von 3.792.100,00 
EUR in den Jahren 2012 - 2014 vorgesehen. Die Domplatzinnenfläche soll möglichst im Jahr 2012 
fertig gestellt werden. 
 
Aus diesem Grund werden finanzielle Mittel aus der Maßnahme „Hochwassernach-
sorge/Ostelbien“ für die Umgestaltung des Domplatzes im Jahr 2012 in Höhe von 995.000,00 EUR 
bereitgestellt.  
Dafür wird aus dem Planansatz 2013 der Maßnahme „Umgestaltung Domplatz“ ein Betrag in Höhe 
von 75.300,00 EUR und aus dem Planansatz 2014 in Höhe von 919.700,00 EUR der Maßnahme 
„Hochwassernachsorge/Ostelbien“ in 2013 und 2014 wieder zugeführt. 
Die Einzahlungen (Städtebaufördermittel) für den Domplatz bleiben 2012 - 2014 in der gleichen 
Höhe veranschlagt. 
 
Die Maßnahme Domplatz (I 116161021) stellt sich wie folgt dar: 

 
Auszahlungen 2012 alt:          751.900,00 € 
zuzüglich ÜPL aus I 101131006:      + 995.000,00 € 
Auszahlung 2012 neu:                 1.746.900,00 € 
 
Auszahlungen 2013 alt:       1.720.200,00 € 
abzüglich Umbuchung für I 101131006:        - 75.300,00 € 
Auszahlung 2013 neu:       1.644.900,00 € 
 
Auszahlungen 2014 alt:          919.700,00 € 
abzüglich Umbuchung für I 101131006:      - 919.700,00 € 
Auszahlung 2014 neu:                     0,00 € 
 
Die Maßnahme Hochwassernachsorge/Ostelebien (I 101131006) stellt sich wie folgt dar: 
 
Haushaltsermächtigung für Auszahlung 2011 alt:      888.100,00 € 
abzüglich zur Deckung Domplatz:      - 790.000,00 € 
Haushaltsermächtigung für Auszahlung 2011 neu:        98.100,00 € 
 
Auszahlungen 2012 alt:          205.000,00 € 
abzüglich zur Deckung Domplatz:                 - 205.000,00 € 
Auszahlungen 2012 neu:                     0,00 € 
 
Auszahlungen 2013 alt:       1.523.000,00 € 
zuzüglich Umbuchung aus I 116161021:          75.300,00 € 
Auszahlungen 2013 neu:       1.598.300,00 € 
 
Auszahlungen 2014 alt:                         1.813.000,00 €   
zuzüglich Umbuchung aus I 116161021:                   919.700,00 €   
Auszahlungen 2014 neu:        2.732.700,00 € 
                                                    
Der Gesamtwertumfang der Maßnahme Umgestaltung Domplatz verändert sich mit dieser 
Drucksache nicht. 
 
Aus diesem Grund wird auf einen Finanzierungsteil verzichtet (s. DS0090/11). 
 
Anlage:  
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